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 Revision des Freizügigkeitsgesetzes: Neuer Art.19a FZG

 Flexibilität als Credo: Das Novartis Vorsorgekonzept in der Schweiz

− Strukturen

− Aufbau des Novartis Beitragsprimatplans auf einen Blick

− Anlage-Allokation Pensionskasse Novartis 2: 4 Basis-Strategien zur Auswahl

− (optimierte Portfoliozusammensetzung)

− «LifeCycle» als 5. Strategievariante: So funktioniert’s

 «Communication is key»: Informationsveranstaltungen, Newsletters u.V.m.
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„1e-Vorsorgepläne“: Neuer Art.19a FZG

Botschaft vom 11.02.2015 (BBl 2015 1793 ff. / 1805); in Kraft seit 1.10.2017

 Der neue Art.19a FZG enthält lediglich Vorgaben zu einer «risikoarmen» Strategie sowie  
spezifische Informationspflichten, verzichtet jedoch auf weitere Garantien

 ... dto. auf das in der Vernehmlassung stark kritisierte Zustimmungserfordernis des Ehegatten.

 Art. 19a Ansprüche bei Wahl der Anlagestrategie durch die versicherte Person

1 Vorsorgeeinrichtungen, die ausschliesslich Lohnanteile über dem anderthalbfachen oberen Grenzbetrag nach Artikel 8 
Absatz 1 BVG versichern und unterschiedliche Anlagestrategien anbieten, können vorsehen, dass den austretenden 
Versicherten in Abweichung von den Artikeln 15 und 17 der effektive Wert des Vorsorgeguthabens im Zeitpunkt des 
Austritts mitgegeben wird. In diesem Fall müssen sie mindestens eine Strategie mit risikoarmen Anlagen anbieten. 
Der Bundesrat umschreibt die risikoarmen Anlagen näher.

2 Die Vorsorgeeinrichtung muss die versicherte Person bei der Wahl einer Anlagestrategie über die verschiedenen 
Anlagestrategien und die damit verbundenen Risiken und Kosten informieren. Die versicherte Person muss schriftlich 
bestätigen, dass sie diese Informationen erhalten hat.

3 Die Austrittsleistung wird ab dem Zeitpunkt der Fälligkeit nicht verzinst.
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„1e-Vorsorgepläne“: Neuer Art.19a FZG

Anforderungen

 Nach Art.19a FZG trägt die versicherte Person das Risiko der gewählten Anlagestrategie selbst, indem 

sie in jedem Fall (nur) den effektiven Wert des Vorsorgeguthabens zum Zeitpunkt des Austritts

beanspruchen kann - auch wenn ein Verlust resultieren sollte. 

 Die Vorsorgeeinrichtungen sind verpflichtet, mindestens eine Strategie mit „risikoarmen Anlagen“ 

anzubieten sowie dazu, die Versicherten „umfassend über die Risiken und Kosten ihrer Wahl“ zu 

informieren. 

 Die Anzahl der Anlagestrategien ist neu gesetzlich auf 10 limitiert, wobei ein Split der individuellen 

Vorsorgeguthaben auf verschiedene Strategien untersagt wird (Art.1e Abs.2 und Abs.3 BVV2).

 Vorsorgeeinrichtungen, die mehrere Anlagestrategien anbieten, müssen die geltenden 

Anlagevorschriften einhalten, gegebenenfalls unter Anwendung von Erweiterungen gemäss  

Art.50 Abs.4 BVV2. 

 Ungesicherte Anlagen und Beteiligungen beim Arbeitgeber (im Sinne von Art.57 Abs.2 und 3 BVV2) 

sind ausgeschlossen (Art.50 Abs.4bis BVV2, e contrario), 

 ... ebenso die Belehnung von Immobilien (Art.54b Abs.3 BVV2, unter Vorbehalt der 

Spezialbestimmung von Art.53 Abs.5 lit.b BVV2 für kollektive Anlagen).
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„1e-Vorsorgepläne“: Neuer Art.19a FZG

Angemessenheitsprinzip

 Auf die spezifische Definition der Angemessenheit für Vorsorgepläne mit wählbarer Anlagestrategie 

wurde verzichtet.

 Stattdessen dürfen laut Art.1 Abs.5 lit.a BVV2 die Sparbeiträge eines 1e-Vorsorgeplans im Schnitt 

nicht mehr als 25% des versicherbaren AHV-pflichtigen Lohnes betragen (Art.1 Abs.2 lit.b BVV2). 

 Daraus folgt, dass, bezogen auf den versicherten Lohn, auch prozentual höhere Sparbeiträge festgelegt 

werden können. 

 Was jedoch bei der Konzeption des Vorsorgeplans möglich ist, gilt nicht für die Festlegung der 

maximal möglichen Einkaufssumme im Rahmen dieses Planes. 

 Hierfür darf maximal ein durchschnittlicher Sparbeitrag von 25% des versicherten Lohnes pro 

Beitragsjahr vorgesehen werden, und zwar mit einer angenommenen Realverzinsung von 0%

(Art.1 Abs.5 lit.b BVV2). 

 Für die Prüfung der Angemessenheit im Sinne von Art. 1a BVV2 (Gesamtbetrachtung bei mehreren 

Vorsorgeplänen) sind wie bisher Art.1 Abs.2 und Abs.3 BVV2 massgebend.
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Flexibilität als Credo

Das Novartis Vorsorgekonzept in der Schweiz

 Die Versicherten haben die Wahl zwischen 3 Beitragsskalen (“Standard”, “Standard Minus”, 

“Standard Plus”).

− Die Finanzierungsordnung beruht auf einem 2:1 Verhältnis von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträgen 

(bei Wahl der “Standard”-Beitragsskala).

 Eine Frühpensionierung (auch Teilpensionierung) ist ab Alter 60 möglich. 

 Für alle Versicherten ab Alter 40 wurde ein zusätzlicher Sparplan eingerichtet, in den Mitarbeitende 

und Arbeitgeber zu gleichen Teilen einzahlen.

 Bei Pensionierung besteht die Möglichkeit, eine „lebenslängliche Verbindungsrente“ zu wählen, 

wodurch die Vorsorge zu Gunsten des(der) überlebenden Partners(-in) verbessert wird.

 Im Lohnbereich über 150'000 Franken (Basissalär und Incentive-/Bonus) werden unterschiedliche 

Anlagestrategien zur Auswahl angeboten. 

− Um dies zu ermöglichen, musste die Pensionskasse Novartis in zwei eigenständige Rechtsträger 

„gesplittet“ werden (Pensionskasse 1 und Pensionskasse 2, seit 01.01.2011).
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PK

(BVG) PK 1

PK 2

220‘000

150’000

84’600

„Klassisch 

umhüllend“
„Split“

Registrierte Stiftungen
(Art.48 Abs.1 BVG;
Art.49 Abs.2 BVG) 

Nicht-registrierte Stiftung
(Art.89a Abs.6 ZGB)

“Sparplan”, 
separate Trägerin
Wahl Anlage-
strategien
möglich

BVG-analoger
Vorsorgeplan

Strukturen

Transfer

Umhüllende Deckung
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Aufbau Novartis Beitragsprimatplan

auf einen Blick
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Pensionskasse Novartis 2 (PK 2)
 Beiträge Arbeitgeber und Versicherte im Verhältnis 2 : 1

 Individuelle Wahl Beitragsskala (höhere/tiefere Arbeitnehmerbeiträge)

 Sparprozess im Beitragsprimat (Verzinsung nach erzielter Performance)

 Altersleistungen: Kapitalbezug 

 Risikoleistungen (Tod/Invalidität): vorhandenes Altersguthaben, mindestens
400 % des versicherten Lohnes

 Individuelle Wahl Anlagestrategie

Pensionskasse Novartis 1 (PK 1)

 Standardbeiträge Arbeitgeber und Versicherte im Verhältnis 2 : 1

 Individuelle Wahl Beitragsskala (höhere/tiefere Arbeitnehmerbeiträge) 

 Sparprozess im Beitragsprimat (Minimalverzinsung von 0 %)

 Altersleistungen: Rente mit nachhaltigem Umwandlungssatz / 
Kapitalbezugsmöglichkeit (maximal 50%)

 Risikoleistungen (Tod/Invalidität) in Rentenform

 Zusätzlicher Sparplan ab Alter 40

8



6. und 7. Juni 2018Symposium

„Default“-Strategie

Geldmarkt Obligationen 
Plus

Aktien 25 
Plus

Aktien 40 
Plus

Liquidität 100.0%

100.0%

Obligationen 80.0% 60.0% 45.0%

Obligationen Schweiz CHF  

Obligationen Ausland CHF 10.0% 10.0% 5.0%

Obligationen Welt (hCHF) 50.0% 30.0% 30.0%

Unternehmensanleihen Welt (hCHF) 20.0% 20.0% 10.0%

Aktien 25.0% 40.0%

Aktien Schweiz 5.0% 10.0%

Aktien Welt 17.0% 20.0%

Aktien Welt (hCHF) 5.0%

Aktien Schwellenländer 3.0% 5.0%

Immobilien 20.0% 15.0% 15.0%

Immobilien Schweiz 20.0% 15.0% 10.0%

Immobilien Welt (hCHF) 5.0%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Fremdwährungsanteil 0.0% 0.0% 20.0% 25.0%

Anlage-Allokation: 4 Basis-Strategien zur Auswahl

Optimierte Portfoliozusammensetzung
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“LifeCycle”-Modell als 5. Strategievariante 

 Die LifeCycle-Lösung funktioniert wie eine Art „Autopilot“, der die Faktoren Anlagehorizont und 

Risiko automatisch berücksichtigt.

 Das grundlegende Konzept beruht auf der Annahme, dass die Risikofähigkeit im Allgemeinen 

abnimmt, je näher man der Pensionierung kommt.

 Mit Blick auf die technische Umsetzung/Transparenz: Fokus auf Einfachheit

− Aufbau basierend auf denselben (optimierten) Gefässen, welche PK2 und Kaderkasse bereits als Basis-

Strategien verwenden

− Günstige Pricing-Konditionen

− Vernünftige Staffelung der Altersgruppen, um unnötige Komplikation zu vermeiden

(5-Jahres-“Vintages”, eher als 1 oder 10-Jahresgruppierungen). 

 Die Portfoliokomposition der dem “LifeCycle” Modell zugrundeliegenden Strategien wurde ebenfalls 

automatisch, ohne Zutun der Versicherten, an die optimierten “Plus”-Strukturen angepasst.  
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“LifeCycle”-Modell: So funktioniert’s

z.B. AST LifeCycle Plus Funds 2055 für die Altersgruppe 25-30 (2013)

Source: UBS Global Asset Management. For illustrative purposes. Final implementation can deviate from the above.

25 65

Gleitpfad-Management: Graduelle Risikoreduktion bis zum Pensionierungsalter
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Spezifische Informationsveranstaltungen

2 x 3 Durchführungen (d/e/f) jährlich ... u.V.m.

31. Januar / 29. Mai 2018
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Anhang
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Altersgutschriften – 3 Beitragsskalen 

Alter Altersgutschriften (“Standard”)
% des versicherten Gehaltes

Member Novartis Total

25 – 29 4.00 8.00 12.00

30 – 34 4.60 9.20 13.80

35 – 39 5.20 10.40 15.60

40 – 44 5.80 11.60 17.40

45 – 49 7.00 14.00 21.00

50 – 54 7.60 15.20 22.80

55 – 59 8.20 16.40 24.60

60 – 65 8.80 17.60 26.40

A further credit of 3.50% applies to all members aged 40 and over. This is paid into an additional savings plan within Pension Fund 
1. Half of this amount (i.e. 1.75%) is contributed by Novartis and half by members. Further contributions are paid by members and 
by Novartis towards risk benefits

Standard plus

Member

6.00

6.60

7.20

7.80

9.00

9.60

10.20

10.80

Standard
minus

Member

2.00

2.60

3.20

3.80

5.00

5.60

6.20

6.80
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Gesicherte Internet Plattform (Equatex)  
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Ausübung des Wahlrechts                        (1)
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Dokumentenbibliothek
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Informationsmaterial

Beispiele
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Newsletters

Market review & outlook (quarterly updated / ad-hoc editions)
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